


Der Gemeinderat hat am 20.1.1978 gemäß § J 0 BBauG und § 111 LBO folgende textLiche 

ErgänztllJg als Sa tzung beschlossen: 

J. Art und Maß der baulic1wJ1 Nr./tzung: 

Für den gesamten Planbereich findet die Baunutzungsverordnung ln 

der Fassung vom 15.9.1977 Anwendung. 

2. Gliederung des Industriegebietes (§ 1 /1bs. 4 BauNVO): 

Im Hinblick aU.f den außergewöhnlichen Zu- und Abgangsverkehr und 

der daraus resultierenden Verkehrsnetzbelastung wird das Industrie­

gebi et derart gegliedert, daß in diesem Gebiet wa.renhäuser, Vel:braucher­

märkte, E'inkaufsZE:mtren und andere ｅｩｮｺ･ｬｨ｡ｮ､･ｬ Ｇ ＮＧｾ｢･ｴｲｩ･｢･＠ m.it vergleic12-

baren Auswirkungen mit einer Verkaufsnutzfläcl1e von übel.' 500 11/ 

unzulässig sind. 

J. Werbea.rllagen (§ 111 LBO): 

Im Industriegebiet sind Werbeanlagen an der Stätte der Leistung sowie 

für Anschläge bestimmte r'lerbeanlagen zulässig. 

Werbednlagen an der Stätte der Leistung müssen auf der Fassade anrye­

bracht werden. A.usnahmen können zuqelassen werden, sowd>it konstr uktive 

GrUnde dies erfordern. Werbealllagen in greller oder fluoreszierender 

Parbgebung sind unzuläss.ig. Ebenso sind Iverbeanlagen und Lichtwerbung 

in Form VOll Lauf-, Wechsel- oder Blink.l.icht unzu -Z äss.ig. 
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